
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Die badische Volksschule

Schmidt, Franz

Karlsruhe, 1926

Mahnung

urn:nbn:de:bsz:31-273502

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-273502


e

Schulordnung vom 12. Dezember 1913 . 413

Muſter VI .

Zu § 31.
Volksſchule Karlsruhe .

2 6Nahnung
wegen ungerechtfertigter Schulverſäumnis .

Ihre Tochter Marie Bickel , Schülerin der II . Klaſſe ,
hat die Schule am vormittags , ungerechtfertigt
verſäumt . Unter Hinweis auf S§ 1 und 4 des Schulgeſetzeserſuchen wir , dafür beſorgt zu ſein , daß das Kind die Schule
künftighin geordnet beſucht .

Gegen dieſe „ Mahnung “ iſt binnen einer Woche vom
Tage der Zuſtellung an die Beſchwerde an das Bezirksamt
zuläſſig .

Karlsruhe , den VWWWE

Das Volksſchulrektorat :

An Herrn

Zuſtellungsgebühr 50 .

Zugeſtellt am —

N. N. , Stadtdiener .

Sind ſchon zwei Mahnungen fruchtlos ergangen , ſo iſt der dritten
Mahnung als Schlußſatz beizufügen :

Nachdem gegen Sie wegen ungerechtfertigter Schulverſäumnis bereits
zweimal Mahnung fruchtlos ergangen iſt , wird für den Fall weiterer
Schulverſäumniſſe aufgrund des § 71 des Polizeiſtrafgeſetzbuches einge⸗
ſchritten werden .
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